
 

 

Beschlussfassungen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Montag, den 
10.07.2023 
 
 

Beratung und Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag zur 1. Änderung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans „Fahrrad+Fitness-Center Rütte-West“ 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Stadt Laufenburg (Baden) beschließt den Durchführungsvertrag in der Fassung vom 
10.07.2023. 

 
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Fahrrad+Fitness-Center Rütte-
West“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss gem. § 10 
BauGB und § 4 GemO 
Beschluss: 
Zur Weiterführung des Änderungsverfahrens „Fahrrad+Fitness-Center Rütte-West“ beantragt die Verwal-
tung, folgendes zu beschließen: 
1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander wird der An-

regung zur Streichung des Zusatzes „ohne Ausstellung von Waren“ in Ziff. 1.1.1 der Festsetzungen nicht 
entsprochen. 

2. Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Fahrrad+Fitness-Center Rütte-West“ wird in 
der Fassung vom 10.07.2023 nach § 10 BauGB i.V.m. § 4 GemO als Satzung beschlossen. 

 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bühlrain“, Gemarkung Rotzel 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10 
BauGB und § 4 GemO 
Beschluss: 
Zur Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens "Bühlrain“ beantragt die Verwaltung, folgendes zu be-
schließen: 
1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander werden fol-

gende zum Entwurf des Bebauungsplans vorgebrachten Anregungen berücksichtigt: 
1.1) Ergänzung der Ziff. 1.2 der örtlichen Bauvorschriften zur vorrangigen Berücksichtigung der Vorgaben 

der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung PVPf-VO. 
1.2) Korrektur Ziff. 5 der örtlichen Bauvorschriften: streiche „zur Versickerung über eine mindestens 30 cm 

starke belebte Bodenschicht gebracht oder“ 
1.3) Korrektur Ziff. 7 dritter Absatz der Begründung: streiche „Im Plangebiet befinden sich weder Schutz-

gebiete noch FFH-Mähwiesen oder nach § 30 BNatschG geschützte Wald- oder Offenlandbiotope“. 
2. Den übrigen vorgetragenen Anregungen wird nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange  
      untereinander und gegeneinander nicht entsprochen.  
3.   Der Bebauungsplan „Bühlrain“ wird in der Fassung vom 10.07.2023 nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 

4 GemO als Satzung beschlossen. 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Obere und Untere Sitt, 
Änderung Flst.Nr. 300/5“, Gemarkung Laufenburg 
Änderung des Bebauungsplanes „Obere und Untere Sitt“ im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a BauGB, Billigung des Entwurfs zum Bebauungsplan „Obere und Untere Sitt, 
Änderung Flst.Nr. 300/5“ und Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 
BauGB 
Beschluss: 



 

 

Zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens „Obere und Untere Sitt, Änderung Flst.Nr. 300/5“ beantragt die 
Verwaltung, folgendes zu beschließen: 
1. Für den im Abgrenzungsplan vom 10.07.2023 dargestellten Geltungsbereich wird der Bebauungsplan 

„Obere und Untere Sitt“ mit örtlichen Bauvorschriften geändert.  
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Obere und Untere Sitt, Änderung Flst.Nr. 300/5“ mit örtlichen Bau-

vorschriften vom 10.07.2023 wird gebilligt. 
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Obere und Untere Sitt, Änderung Flst.Nr. 300/5“ mit örtlichen Bau-

vorschriften und Begründung in der Fassung vom 10.07.2023 wird gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausge-
legt. 

 

Auftragsvergabe für die 10-Jahres-Inspektion der Drehleiter 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt auf Grundlage der Vergabeverordnung (VgV) und der VOL/B die Firma Drehlei-
ter-Werkstatt Beitel und Stier GmbH mit der 10-Jahres-Inspektion der Drehleiter.  
 

Elektrifizierung Hochrheinstrecke 
hier: Vertrag mit dem Landkreis Waldshut über die Beteiligung der Anliegerkommunen  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Vereinbarung zwischen den Anliegerkommunen an der Hochrheinstrecke und 
dem Landkreis Waldshut über einen Finanzierungsbeitrag der beteiligten Städte und Gemeinden am Ausbau 
und der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke zu. 
 

Laufenburg Invest GmbH 
Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung der Laufenburg 
Invest GmbH zur 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und zur Verwendung der Ergebnisse 
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 
Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Jahresabschluss 2022 der Laufenburg Invest GmbH zu und 
beauftragt den Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung mit der Feststellung des vorgelegten 
Jahresabschlusses 2022, der Ergebnisverwendung und der Entlastung des Aufsichtsrates. 

2. Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Lau-
fenburg Invest GmbH zu und beauftragt den Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung mit der 
Feststellung. 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Fortführung der Beteiligung der Stadtwerke Lau-
fenburg (Baden) an der ED Kommunal GmbH  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Beteiligung an der ED Kommunal GmbH in Höhe der bereits eingebrachten 
1.100.000,00 € bis zum 31.12.2028 fortzuführen. 

 
Neubau Kindergarten Rappenstein 
Abrechnung Baumaßnahme Außenanlage 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Abrechnung der Außenanlage des Kindergartens Rappenstein zustimmend zur 
Kenntnis. 
 

Widmung von Trauorten 
a) Widmung von Trauorten 
b) Beschluss über die 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung zur Erhebung  
     von Gebühren für Trauungen außerhalb des Amtsgebäudes 



 

 

Beschluss: 
a) Der Gemeinderat beschließt, dass die genannten Orte Gasthaus „Sonne“ im Ortsteil Rotzel, 

„Schlössle“ in Laufenburg sowie die neuen Räumlichkeiten des Ordnungsamtes in der Hauptstraße 
32, Laufenburg als Trauorte gewidmet werden.  

b) Der Gemeinderat stimmt der Kalkulation der Verwaltungsgebühr für Trauungen außerhalb des Amts-
gebäudes zu.  

c) Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 1. Änderung der Satzung vom 04.11.2019 über 
die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung).  

 

 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlichen Sitzungen 
 
13.1 Nutzung städtischer Räumlichkeiten (Archiv / ehem. Zollhäuschen) während der Um-
bauphase des Museums Schiff 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Nutzung des Archivs sowie des ehem. Zollhäuschen durch den grenzüberschrei-
tenden Museumsverein während der Bauarbeiten am Museum Schiff zu.  
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mit dem Verein entsprechende Nutzungsverträge zu schließen. 

 
 
 
 

 

 


